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Iber Sîonb) mtb einer Salme ftdj befinbet. Ser obere Seit
le! Nahmen! wirb burdj bte 2Borte ,,S9ettfebern=3Serfanb=

©efdjüft" unb beinahe bie ganse redete §alfte belfelbett burdh

|te Nngabe ber girma (5. Pfeiffer, ©ofjn, ©dhaffhaufen,
©dhtoeis in atifprudj genommen.
1 ffläger Sumpert Sagte gegen ben Seflagten Sßfeiffer wegen
Starlenrechtlberlepung, geftä^t auf art. 24 fg. be! Suube!«
ßefefeeS betreffenb ben ©cfjup ber Fabrtt* unb öanbellmarfen
lorn 26. September 1890. Sa! Dbergeridjt bei ff an»

|onl ©dbaffhaufen tote! ben ffläger mit nadjfteljenber
iSegrünbUng ben 20. Cftober 1993 ab:

| Sa! all unterfdjeibenbe Starte btenenbe ©mßlem .iöttne
bon stoeierlei SIrt fein, enttoeber ein toiH£ürIid^ gewählte!
.Seidjen, mie 3. 8. ber Socf all fjabriïmarïe auf Faben«
fpitld&en, ober ein foldjel, bal au! naljeltegenben ©rünben
ËUgemein all ©pmbol ber betreffenben Srandöe biene, 3. S3,

ein aufgefteflter pfjotographifdEjer apparat für einen .fjünbler
tnit pljotograpbifdjen Utenftiien, ober eine Nofe für einen

Nofensüdjter. Nu! ber ©intragung einer Starîe ber jtoeiten
Strt tön ne fiâj bernünftigertoeife für ben ©intragenben fein
Stonopol auf ben Photographien apparat ober bie Nofe
all Sßarenseidjen ergeben; gegenteil! lönnte ein folder nur
oerlangen, baß ber mit feiner Starte nadjfolgenbe ffonîurrent
biefelbe feiner eigenen nidjt fo augenfdjeinlidj nadjbilbe, baß

gar feine irgenbwte namhaften Unterfdjiebe toahrsunehmen
feien. Ser ©«hinan gehöre nun offenbar in bte stoeite
ffategorie, inbem er, bermöge einer naheliegenben ffittion,
igt! ber ftolgefte unb poettfchfte ber Söettfebern liefernben
Sögel notorifdjer» unb ertoiefenermaßen gans allgemein all
©hmbol bei gebernhanbeil gelte. @r tompariere benn au«h

auf einer Neilje öon ©efdjâftlïarten, ©ttquetten nnb 83rtef«

bogen beutper ©efdjäfte unb e! toerbe in einem ber einge»

legten SSriefe ber S3ran«he al! gerabesu unbegreiflich Begeid^net,

baß femanb ein befonbere! anredjt auf bal allgemeine
©pmbol ber iBrandje su haben behaupte. SBäre freiließ ber
©djtoan fein ©pmbol im ermahnten ©inne, fo märe audj
bie aehnlidjfeit ber swei Siartenbilber Sumpert! unb Sßfeiffer!
groß genug, um eine Starteuredjtlberlehung 3U begrünben;
fo aber genügten bie geringen fBerfd&iebenheiten, nm biefelben
aulsufdjließen. Senn menu auch ber ©djtoan hier tote bort
mit berfelben eleganten §al!öeugung unb gefträubten ffebern
bargefteflt fei, fo fei bie! nun einmal bie allgemein übliche
tonbentionelle Sßofe, auf toeldje beibe Sitljographen offenbar
gans unabhängig bon einanber berfaßen feien. Uebrigen!
ergebe fich an! einem Snferat bei SSetlagten im „FridfUjaler"
bom 29. Sesember 1888, bafe feine Starte älter fei, all
bie erft im Snli 1889 eingetragene bei ffläger!, fo baß bon
bewußter Nachahmung leine Nebe fetn tönne. Sie bor«
hanbenen Unterfdjiebe 3toif<hen ben Starten ber Parteien
feien fotoohl mit Söegug auf ba! ©djtoanenbilb, bie SSege»

tation unb bie Sanbfdjaft all auch mit SSejug auf bie bei«

gefügten SBorte genügenb, um bie ffäufer bei einiger Inf«
merffamteit gegen Srrefüfjrung 3U fdjüfcen.

Sa! S3 u nb e! g erich t führte ben 20. Sanuar 1894
übereinftimmenb au! :

Sagegen ift, tote bie Sorinftans in hterort! binbenber
SBeife unb übrigen! mit boflem Nedjt feftfteßt, ber 39etoeil,
baß ber ©djtoan fÇreigeicfjen be! fjeberhanbel! fei, all er«

bracht 3U beseidjnen. Sarau tann ber Umftanb gar nicht!
änbern, baß biefe! Sier in S33irtli<hfett nur ben geringften
Seil ber in ben Raubet tommenben Settfebern liefert, iinb
hat bie! nur bie S3ebeuiung, baß ba! fnnttioneße fÇreigeichen,

infotoeit e! bie fchledjiern- §üljner« unb ©änfefeber« mit
bem Silbe bei fdjönern unb beffere Gebern liefernben ©djtoan!
anzeichnet, in fo toeit sunt Shantafie=Freisei(hen mirb, welche!
SUgletdj ben äfthetifchen ©inn befriebtgt unb bem Netlame«
3toe<f bietet. Saraul aber, au! ber fÇreigeichenqualitât, er»

gibt fleh, baß er nicht bon einem einseinen, ber bie genannte
Sranche betreibt, all pribate Starte in Nnfprudj genommen
Werben barf; Somit ift nun freilich noch nicht gefagt, baß

innert ber gebernbrandje ber ©djtoan nie, in feiner ©teßnng
ober ffombination, all Starte oerwertet werben tönnte ober

gar baß innert ber gleichen Srandje fein SSarenseidjen
fdhuöfähtg fei, in welchem, überhaupt ein irgenbwie befchaffe»

ner ©djtoan,- fei e! auch in Serbinbung mit aßerlei anbern

Figuren, Sudjftaben ober SBorten borfommt. ©egenteil!
tann, toie auch in ber Sottrin aßgemein anertannt wirb,
bnrdj befonber! origineße ©eftaltun g eine gigur, welche an
ftch greigeidhen ift, inbibibnalifiert unb babnreh sur fdjnh«
fähigen Starte gemacht werben; fffragt e! fidh inbel, ob

btefer Slnforberung origineßer ©eftaltung in oasu burdj ba!
SBarenseichen bei ffläger! ein ©enüge gefchehen fei, fo muß
biel nnbebingt oerneint werben. 3n ber Sljat ift beffen
©dhtoan, wie bie SSorinftang mit Nedht Ijerborhebt, in ber
allgemein üblichen tonbentioneßen Sßofe bargefteflt; be! fernem
ift auch bie Sanbfchaft auf ein Stinimum rebngiert, fehlen
weitere fjiguren ober Sittri&ute ooflftänbig unb ift audi bie,
in teiner SBeife burdh gorm ober Snhalt h^borftechenbe 3n»
fchrift nicht berart befchaffe«, ben ©efamteinbruet ber Starte
3« einem eigentümlichen su geftalten. 3n aß biefen Se«'

Siehungen muß bielmehr bal SBarenseidjeit be! Seflagten
al! toeit «harafteriftcfcher beseidjnet werben. 3ft aber nach
beut ©efagten ber an fich all greiseichen quallfigierre ©htoan
ber fflägetpartei nidht bnreh Snbibibnalifterung sur ©onber«
marte geworben, fo muß bie fflage abgetoiefen werben unb
fäflt bamit auch ba! Segehren um Niictweifung ber ©ache

an bie Sorinftans sur Seitrteilung ber ©chabenenfaßfrage
naturgemäß bahin. - („Nechtlfrennb".)

Sur Söfuuö ber Sïïuuiiniumïiitlfrogc.
(Stitgeteilt.) |

©eitbem burdh bie ©letrolpfe bie fabrifmäßige ©ewinnung
bei Aluminium! ermögttdht würbe unb burdh ftete Serbeffe«:

rung ber Sarfteßnnglmethoben ber fßrei! be! Stetaße! ein
immer niebrigerer wirb, hat bie Serwenbung bei aluminium!
für inbuftrtefle Swecäe wie für bie berfdjiebenften ©egenftänbe
be! täglichen- Beben! eine außerorbentltdje Nulbehnung ge»

Wonnen. ' ©in Slid auf bie afljobrlibfj erteilten patente unb
namentlich ©ebrandhlmufter seigt, baß bie Suhl ber au!
aluminium unb feinen Segierungen ^ergefteßten ©egenftänbe
bereit! in bie fèunberte geht. Sei ber sunehmenben Ser«
wenbung be! aluminium! nnb ber aiuminium«8egierungen
hat fidh Kbodh ein Umftanb Unangenehm fühlbar gemacht:
ba! Söthen bei aluminium! unb feinet Segierungen mit
einem btßigen unb leicht hersufteflenb.en Both fdjeiterte bilher
an bem Stangel eine! richtigen glußroittell. Sie fort»
fchreitenbe Sechnit hat aber auch biefe ©djtoierigfeiten su
überwinben bermodht; ba! bon Dtto Nicolai in SBielbaben
erfunbene unb in aßen Snbuftrieftaaten patentierte Serfaljren
sum Söthen bon aluminium, ainminiumlegierungen unb
anbeten Stetaßen oertoenbet ein Staterial, ba! gleichseitig
all gtfuß nnb Söthmittel gebraucht werben tann unb gans
borsüglidje Nefultate liefert. Set Serwenbung belfelben all
Flußmittel lönnen all Söthmittel bte hier aßgemein ber«
wenbeten Stetaße, Stan, Staï ec. genommen merben. Sie
Söthung gelingt fchneß unb ftdjer unb ift außerorbentlidh
bauerhaft, bei richtiger 2ßaljl bei Söthmittel! jeber harten
Söthung ebenbürtig.

®! ift gar ntdht nötig, wie büljer, ba! aluminium bor
bem Söthen su fdjaben ober su feilen; e! genügt, wenn
ba! Stetafl fauber ift. Sil! Flußmittel ermöglicht e! iebodj,
auch noch anbere Stetaße, ©Uber, ffupfer, Steffing, ©tahl
unb ©ifen, mit aluminium ober feinen Segierungen su
berlöthen. Siefen Sorsug ber llniberfalität bürfte ein anbere!
Flußmittel ïaum aufweifen lönnen. ©leidj gute Nefultate..
werben bet ber Serwenbung be! Staterial! all Soth ersielt..
Sieht man noch bte außerorbentlidje ©infadjheit nnb Seidjtigfeü
be! Serfahrenl in Setradht, ben Umftanb, baß ein boß»

ftänbigei ©rhtaen ber su löthenben Stetaße nidjt nötig
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oder Mond) und einer Palme sich befindet. Der obere Teil
des Rahmens wird durch die Worte „Bettfedern-Versand-
Geschäft" und beinahe die ganze rechte Hälfte desselben durch
die Angabe der Firma C. Pfeiffer/Mohn, Schaffhausen,
Schweiz in Anspruch genommen.
D Kläger Lumpert klagte gegen den Beklagten Pfeiffer wegen
Markenrechtsverletzung, gestützt auf Art. 24 fg. des Bundes-
gesetzes betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken
vom 26. September 1896. Das Obergericht des Kan-
tons Schaffhausen wies den Kläger mit nachstehender

Begründung den 20. Oktober 1993 ab:
Z Das als unterscheidende Marke dienende Emblem könne

von zweierlei Art sein, entweder ein willkürlich gewähltes
Zeichen, wie z. B. der Bock als Fabrikmarke auf Faden-
spülchen, oder ein solches, das aus naheliegenden Gründen
allgemein als Symbol der betreffenden Branche diene, z. B.
ein aufgestellter photographischer Apparat für einen Händler
mil photographischen Utensilien, oder eine Rose für einen
Rosenzüchter. Aus der Eintragung einer Marke der zweiten
Art könne sich vernünftigerweise für den Eintragenden kein

Monopol auf den photographischen Apparat oder die Rose
als Warenzeichen ergeben; gegenteils könnte ein solcher nur
verlangen, daß der mit seiner Marke nachfolgende Konkurrent
dieselbe seiner eigenen nicht so augenscheinlich nachbilde, daß

gar keine irgendwie namhaften Unterschiede wahrzunehmen
seien. Der Schwan gehöre nun offenbar in die zweite
Kategorie, indem er, vermöge einer naheliegenden Fiktion,
als der stolzeste und poetischste der Bettfedern liefernden
Vögel notorischer- und erwiesenermaßen ganz allgemein als
Symbol des Federnhandels gelte. Er kompariere denn auch

auf einer Reihe von Geschäftskarten, Etiquetten und Brief-
bogen deutscher Geschäfte und es werde in einem der einge-
legten Briefe der Branche als geradezu unbegreiflich bezeichnet,
daß jemand ein besonderes Anrecht auf das Allgemeine
Symbol der Branche zu haben behaupte. Wäre freilich der

Schwan kein Symbol im erwähnten Sinne, so wäre auch
die Aehnlichkeit der zwei Markenbilder Lumpens und Pfeiffers
groß genug, um eine Markenrechtsverletzung zu begründen;
so aber genügten die geringen Verschiedenheiten, um dieselben
auszuschließen. Denn wenn auch der Schwan hier wie dort
mit derselben eleganten Halsbeugung und gesträubten Federn
dargestellt sei, so sei dies nun einmal die allgemein übliche
konventionelle Pose, auf welche beide Lithographen offenbar
ganz unabhängig von einander verfallen seien. Uebrigens
ergebe sich aus einem Inserat des Beklagten im „Frickthaler"
vom 29. Dezember 1888, daß seine Marke älter sei, als
die erst im Juli 1889 eingetragene des Klägers, so daß von
bewußter Nachahmung keine Rede sein könne. Die vor-
handenen Unterschiede zwischen den Marken der Parteien
seien sowohl mit Bezug auf das Schwanenbild, die Vege-
tation und die Landschaft als auch mit Bezug auf die bei-
gefügten Worte genügend, um die Käufer bei einiger Auf-
merksamkeit gegen Irreführung zu schützen.

Das Bundesgericht führte den 20. Januar 1894
übereinstimmend aus:

Dagegen ist, wie die Vorinstanz in hierorts bindender
Weise und übrigens mit vollem Recht feststellt, der Beweis,
daß der Schwan Freizeichen des Federhandels sei, als er-
bracht zu bezeichnen. Daran kann der Umstand gar nichts
ändern, daß dieses Tier in Wirklichkeit nur den geringsten
Teil der in den Handel kommenden Bettfedern liefert, und
hat dies nur die Bedeutung, daß das funktionelle Freizeichen,
insoweit es die schlechter«- Hühner- und Gänsefedern mit
dem Bilde des schönern und bessere Federn liefernden Schwans
auszeichnet, in so weit zum Phantasie-Freizeichen wird, welches
zugleich den ästhetischen Sinn befriedigt und dem Reklame-
zweck dient. Daraus aber, aus der Freizeichenqualität, er-
gibt sich, daß er nicht von einem einzelnen, der die genannte
Branche betreibt, als private Marke in Anspruch genommen
werden darfi Damit ist nun freilich noch nicht gesagt, daß

innert der Federnbranche der Schwan nie, in keiner Stellung
oder Kombination, als Marke verwertet werden könnte oder

gar, daß innert der gleichen Branche kein Warenzeichen
schutzfähig sei, in welchem überhaupt ein irgendwie beschaffe-

ner Schwan, sei es auch in Verbindung mit allerlei andern

Figuren, Buchstaben oder Worten vorkommt. Gegenteils
kann, wie auch in der Doktrin allgemein anerkannt wird,
durch besonders originelle Gestaltung eine Figur, welche an
sich Freizeichen ist, individualisiert und dadurch zur schütz-

fähigen Marke gemacht werden. Fragt es sich indes, ob

dieser Anforderung origineller Gestaltung in oasu durch das
Warenzeichen des Klägers ein Genüge geschehen sei, so muß
dies unbedingt verneint werden. In der That ist dessen

Schwan, wie die Vorinstanz mit Recht hervorhebt, in der
allgemein üblichen konventionellen Pose dargestellt; des fernern
ist auch die Landschaft auf ein Minimum reduziert, fehlen
weitere Figuren oder Attribute vollständig und ist auch die,
in keiner Weise durch Form oder Inhalt hervorstechende In-
schrift nicht derart beschaffen, den Gesamteindruck der Marke
zu einem eigentümlichen zu gestalten. In all diesen Be-
Ziehungen muß vielmehr das Warenzeichen des Beklagten
als weit charakteristischer bezeichnet werden. Ist aber nach
dem Gesagten der an sich als Freizeichen qualifizierte Schwan
der Klägerpartei nicht durch Individualisierung zur Sonder-
marke geworden, so muß die Klage abgewiesen werden und

fällt damit auch das Begehren um Rückweisung der Sache
an die Vorinstanz zur Beurteilung der Schadenensatzfrage
naturgemäß dahin. („Rechtsfreund".)

Zur Lösung der Aluminiumlöthsrage.
(Mitgeteilt.) /

Seitdem durch die Elekrolyse die fabrikmäßige Gewinnung
des Aluminiums ermöglicht wurde und durch stete Verbesse-

rung der Darstellungsmethoden der Preis des Metalles ein
immer niedrigerer wird, hat die Verwendung des Aluminiums
für industrielle Zweckè wie für die verschiedensten Gegenstände
des täglichen Lebens eine außerordentliche Ausdehnung ge-
Wonnen. Ein Blick auf die alljährlich erteilten Patente und
namentlich Gebrauchsmuster zeigt, daß die Zahl der aus
Aluminium und seinen Legierungen hergestellten Gegenstände
bereits in die Hunderte geht. Bei der zunehmenden Ver-
Wendung des Aluminiums und der Aluminium-Legierungen
hat sich jedoch ein Umstand unangenehm fühlbar gemacht:
das Löthen des Aluminiums und seiner Legierungen mit
einem billigen und leicht herzustellenden Loth scheiterte bisher
an dem Mangel eines richtigen Flußmittels. Die fort-
schreitende Technik hat aber auch diese Schwierigkeiten zu
überwinden vermocht; das von Otto Nicolai in Wiesbaden
erfundene und in allen Industriestaaten patentierte Verfahren
zum Löthen von Aluminium, Aluminiumlegierungen und
anderen Metallen verwendet ein Material, das gleichzeitig
als Fluß und Löthmittel gebraucht werden kann und ganz
vorzügliche Resultate liefert. Bei Verwendung desselben als
Flußmittel können als Löthmittel die hier allgemein ver-
wendeten Metalle, Zinn, Zink ec. genommen werden. Die
Löthung gelingt schnell und sicher und ist außerordentlich
dauerhaft, bei richtiger Wahl des Löthmittels jeder harten
Löthung ebenbürtig.

Es ist gar nicht nötig, wie bisher, das Aluminium vor
dem Löthen zu schaben oder zu feilen; es genügt, wenn
das Metall sauber ist. Als Flußmittel ermöglicht es jedoch,
auch noch andere Metalle, Silber, Kupfer, Messing, Stahl
und Eisen, mit Aluminium oder seinen Legierungen zu
verlöihen. Diesen Vorzug der Universalität dürfte ein anderes
Flußmittel kaum ausweisen können. Gleich gute Resultate,
werden bei der Verwendung des Materials als Loth erzielt.
Zieht man noch die außerordentliche Einfachheit und Leichtigkeit
des Verfahrens in Betracht, den Umstand, daß ein voll-
ständiges Erhitzen der zu löthenden Metalle nicht nötig
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ttrtb bie ßötbung non ber benf&ar größten fèaltbarfeit ifi,
wogu noé ber billige Bret? be? gfluß» begm. ßötbmittel?
tritt, l"o wirb e? jebern Seéntfer ftar, baß bie 3rrage ber

SHumtniumlötbuug buré bie ©rftnbung St'colai? i|re enb»

giltige ßöfung itt ber üoHfowmenftert SBeife gefuttben bat.
3?ür bie ©üte uttb Brauébarfett be? ßotße? bärfte ber

itmftanb wohl am beutliéfien fpret&ett, baß ber größte
europûtfée SHumtniumprobugent, bie 8Uuminium»3nbuftne»
Sïftiengefellîéaft Beubaufen, ba?feibe al? borgûglié begeiénei;
bie beutfdöe Stetaßpatronenfgbrif itt Sarl?rube bat e? eben»

fctfitS mit ©rfolg oerwettbet, uttb bie îatferliéé Sßerft in
SSilbefmSbafen bat auf ©runb Jorgenommener fßroben
neuerbittg? ein große? Chtanium ßötb öerlangt, um bamit
groben tm größten Stile anzuführen. Sem .Bemebmen
naé beabfitbttgt ber ©rftnber bie Verwertung feiner ©r»

finbung buré ©rietlung non Stgensen au bie intereffierten
Subuftrielreife im weiteften Umfange tu Stngriff gu nehmen;
ferner bat eine englifdje ©efellféaft bie ©rwerbung ber

©rfinbitng in 3ln?fiét genommen, um biefelbe in einigen
ßänbern buté fÇabrifation bon SBaren an? Stluminium mit
Bußen berwerten gu fönnett.

Si&ecftaubSfäljiöfcit bec bei 33rtinbeit.

Sßir hoben jiingft in biefem S31afte bie Scotts gebracht,
bie Begterung be? Saniott? Sbnrgau babe in einem Streit»
falle entßbieben, Saépappe fei niét al? „harte Bebaéung"
p betrachten. Siefer ©ntféeib geigt, baß bie iburgauifChett
fßegiernng?räie über bie ©igenféaften ber Saépappe uttb
be? Serbalten? bitfe? gfabrifaie? bei <$fener?gefabr nicht
richtig unterrichtet finb; benn e? tft Sbatfadje baß fiCh ein
Sappbach bei Branben gerabe burCh feine 2Biberftanb?fähig=
feit gegen Seuér at? SChuß für Bebenanbauten gang pgr»
trepCh bewährt bat, fo g. B. im Sittxi 1894 beim Branbe
ber ®ip?fabrif ^öEftein, Wo ba? Jon ber Saépappenfabrif
©. ff. Sßeber in 'Mutteng erftetlte Soppelpappbaé ein nor»
trefflicher SChuß für ba? SBobnbau?-war.

Sroß ber itttenfioen §tße, bie felbft bie Unterlag?öreiter
be? SaCße? bi? auf 8—10 mm üerfühlte, brang fein
glûmméen buré bie SaChpappe unb biefe .felbft oerfoblte
wohl, aber fie entgünbete fié nie. Baé bem Branbe, ber
ben StegelbaChftnhl ber 1860 erbauten ©ipifabrtf nebft
einigen Batfen be? Stocfgebülfe? oernicbtet hatte, ergeigte

fié ba? Sappbaé mit 8lu?nabme einer Stelle, wo beim'
SöfChen ein SBeïibrobrfûbrer burégetreten war, al? eine
fteife Srnftè, unburétoét, unb gegen bie geuerflamme immer
ngCh wiberftanb?fäbig. @? bat alfo ba? gener aufgehalten,
bnrChgnbringen, refp. ba? höhere neue SBobttban? gn entgünben.

; Siefe für bie Beurteilung ber Saépappe fomie für bie

Seuerpoligei wi^tige Sbatfaée mußte non ben Herren
SWaßung?=Saumetftern anerfannt werben. '

•; Setf$tebe?se0.
Sa? ft. gaflifée SBranbberfttbcrnngSgcfdj ift mit enormer

Steifheit Perworfen worben. Sïm wuéttgften geftaltete fié
bie Serwerfung im Soggenburg, ba? aüerbing? noé eine
febr bebeutenbe Stenge non §otgbauten mit weiéer Se®

baénng gäblt unb barum bem ©efeße non Stnfang an eine
entféiebene Stbneigung entgegenbraéte. Sie gabt ber Slffe=
furrangnUmmern mit Séinbelbebaéung beträgt im Begirï
Gbertoggenburg ca. 3500, im Begirï Beutoggenburg 2400,
im Sllttoggenburg 2100,- im Begirt lîntertoggenburg 2400,
gufammen alfo 10,400 ober nabegu bie Hälfte ber im gangen
Santon beftnbliéen ca. 22,000 Bauten mit Weiéer Bebaéung.

Ser crftc aBinbmotor in ber SCbwetg naé bem neuen
gmerifaniféen Sßftem, non bem wir jüngft in biefem
Blatte berichteten, wirb biefen Sion at noé in ©féenbaé,
Santon ßugern, für eine Keine Sßaffernerforgung montiert.
BHr finb auf ben ©rfolg biefer für bie Séwetg nenen

Siafétne gefpannt. 2ßa? für Slmepita gut ift, wirb bei un?
feinen StoeCE aué erfüllen. SBer übrigen? Säßere? über
biefen JBinbraotor erfahren will, wenbe fié an bie Stgeniur
ÎÇrang S. Sîeper in ßugern.

fliapbtabaate. Borteßte SBoée würben auf bem gûriéfee
Sroßefabrten mit eiitem neuen größern Sapbtaboote ber
fjirraa éféer, 2Bßß & So. au?geführt, bie au?gegeUbnet

gelungen finb. Selbft bei bem heftigen Sturm nom norleßten
Sonner?tag, ba fié fein attbere? Boot auf ben See binau?«
Wagte, würbe bie Strecîe £laaibrûcte=Sû?naét in 35 Slinitien
gurüifgelegt. Sa? Boot, ba? Jon ber 3ürd^er fÇirma §. ®.

Bluntfélt & ßo. in Singapore beftelti ift, fommt naé
Sumatra. .J:

Sie Bftionâte ber SantpfbaotflefeBfCbaft SBäbenöweU
befétoffen, ein neue? Salonboot non 31 Steter ßünge unb
4 Steter Breite gn befteKen, welée? mit grübiaßr 1897
in ben Sienft gu fteEen ift. Sa? neue Sétff, ba? im
änfern bem gegenwärttgen Salonbnot „äßüben?w,eil" eut»

fpreéen Wirb, foil gum DteferOebtenft benüßt Werben. Sil?»

baftn wirb ber Fahrplan fô eingerichtet werben, baß an
Sonntagen beibe Schiffe im Betriebe finb, unb an SBoéen»

tagen ba? eine ober anbere Boot gu Sptrafabrten benüßt
werben fantt. ©in Bertrag?abfé^ mit ber ffirma ©féer,
S30ß unb Sie. in Sûrté ift bem Slbféiuffe nahe.

Ser ©aSbcrbrané in Sûrié für teénifée unb Be»

leuétung?gweée bot fié berart gefteigert-, baß bie 30,000
Snbifmeter ©a?, welée bie beftebenben ftâbtiîéen ®a?Werfe

tûglié ergeugen, nicht mehr genügen. @§ foil nun ein neue?
@a?werf in Sélieren erfteüt werben, ba? féon im SBinrer
1897 in Betrieb fein foil, unb für biefe? tft bie neue ßei»

tung beftimmt.
• Sie Strrna ©féer, aSßßß u. ©ie. in Biirié vergütet

jebem ihrer Slrbeiter 50 ffr. an bie Soften be? Befuée?
ber ßanbe?au?ftelluHg in ®enf, unter ber Bebtngung, baß
biefelbén naéber einen fnrgen Bericht über ihre Söabr»
nebmungen au?arbeiten.

Literatur*
Sie ^nntntifjton be? SWweigetborfe? ber Sattbe?»

au?fieHung in ®enf gibt befanntlié ein B^oéimerf über
biefe? Sorf heran?. Sie brei erfteit ßieferungen be?»

felben finb erféienen unb wir holten e? für unfere Pflicht,
bie Befuéer biefe? Sleinobe? ber ßanbe?uu?ftellung barauf
aufmerffam gu maéen. Ser nom Sériftfieller Stapor
begonnene Sc£t wirb bon Baub»Bonß, bem Berfaffer be?

gefifpiel?, fortgefeßt. Sie treffliéen 3l(ufirationen finb
gefémacfnoû im Sc^t gerftreüt, unb ba? gange hübet eine

féône ©rimicrung an ba? Séweigerborf, bie auf feinem
gamttienttfée fehlen foHte, um fo mehr al? ber Sitbffrtption?»
prêt? non ér- 25 für aét refpeftable ßieferungen nielen
Börfen gugânglié ift. SSie wir nernebmen, finb für bie

noé gu erféeinenben Stummem ga|Ireiée Buffäße unb
Sllufirationen über bie féweiger. §au?= nnb Sorfinbuftrie'
norgefeben; ba? Sebrreiche wirb alfo mit bem Séônen
nerbnnben.

Bnrtlanb'ßement. ^abrifanten, ©ewerbetreibenbe aller
Strt befonber? Baubefliffene, Staurer, überhaupt alte, welée
Bortlanb'©erneut oerarbeiten laffen unb folée Sirbetten fach®

gemäß au?gefübrt hoben wollen, feien auf bie foeben ner»

öffentlichte Broféûre „BortlanWSement, feine ©igenféoften
unb Berwenbung?weife" bingewiefen. Sluf ©rnnb praftiféer
©rfabrungen bietet ber Berfaffer, Sr. ß. ©ottineHt, in fnrger
unb leichtfaßlicher Sßeife ba? gu wiffen Slotwenbtge unb
Sußkingenbe über biefen ©egenftanb, fo baß bie Broféûre
allen Sntereffenten gut Slnféaffnng nur empföhlen werben

fann, gumal ber Btei? non 50 Bf0- bafür ein äußerft;
niebriger tft. gn begteben ift ba? ®eftéen Jon ber „Sera»
miféen Sinnbféau", Berlag ber Steb'féen §ofbnébonblung
in Soburg.
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und die Löthung von der denkbar größten Haltbarkeit ist,

wozu noch der billige Preis des Fluß- bezw. Löthmtttels
tritt, so wird es jedem Techniker klar, daß die Frage der

Aluminiumlöthung durch die Erfindung Nvolais ihre end-

giltige Lösung in der vollkommensten Weise gefunden hat.
Für die Güte und Brauchbarkeit des Lothes dürfte der

Umstand wohl am deutlichsten sprechen, daß der größte
europäische Aluminiumproduzent, die Aluminium-Industrie-
Aktiengesellschaft Neuhausen, dasselbe als vorzüglich bezeichnet;
die deutsche Metallpatronenfabrik in Karlsruhe hat es eben-

Ms mit Erfolg verwendet, und die kaiserliche Werst in
Wilhelmshafen hat auf Grund vorgenommener Proben
neuerdings ein großes Quantum Lvlh verlangt, um damit
Proben im größten Stile auszuführen. Dem Pernehmen
nach beabsichtigt der Erfinder die Verwertung seiner Er-
findung durch Erteilung von Lizenzen an die interessierten
Jndnstriekreise im weitesten Umfange in Angriff zu nehmen;
ferner hat eine englische Gesellschaft die Erwerbung der

Erfindung in Aussicht genommen, um dieselbe in einigen
Ländern durch Fabrikation von Waren aus Aluminium mit
Nutzen verwetten zu können.

Widerstandsfähigkeit der Dachpappe bei Bränden.

Wir haben jüngst in diesem Blatte die Notiz gebracht,
die Regierung des Kantons Thurgau habe in einem Streit-
falle entschieden, Dachpappe sei nicht als „Harte Bedachung"
zu betrachten. Dieser Entscheid zeigt, daß die thurgauischen
Regierungsräte über die Eigenschaften der Dachpappe und
des Verhaltens dstses Fabrikates bei Feuersgefahr nicht
richtig unterrichtet sind; denn es ist Thatsache daß sich ein
Pappdach bet Bränden gerade durch seine Widerstandsfähig-
kett gegen Feuer als Schutz für Nebenanbauten ganz vor-
trefflich bewährt hat, so z. B. im Juni 1894 beim Brande
der Gipsfabrik Höllstein, wo das von der Dachpappenfabrik
C, F. Weber in Muttenz erstellte Doppelpappdach ein vor-
trefflicher Schutz für das Wohnhaus war.

Trotz der intensiven Hitze, die selbst die Unterlagsbretter
des Daches bis auf 8--10 min verkohlte, drang kein

Flämmchen durch die Dachpappe und diese selbst verkohlte
wohl, aber sie entzündete sich nie. Nach dem Brande, der
den .Ziegeldachstuhl der 1880 erbauten Gipsfabrik nebst

einigen Balken des Stockgebälkes vernichtet hatte, erzeigte
sich das Pappdach mit Ausnahme einer Stelle, wo beim '

Löschen ein Wendrohrführer durchgetreten war, als eine
steife Kruste, undUrchlocht, und gegen die Feuerflamme immer
noch widerstandsfähig. Es hat also das Feuer aufgehalten,
durchzuringen, resp, das höhere neue Wohnhaus zu entzünden.

Diese für die Beurteilung der Dachpappe sowie für die

Feuerpolizei wichtige Thatsache mußte von den Herren
Schatzungs-Baumeistern anerkannt werden.

" VerWàNà
Das st. gallische Brandverstcherimgsgcsetz ist mit enormer

Mehrheit verworfen worden. Am wuchtigsten gestaltete sich
die Verwerfung im Toggenburg, das allerdings noch eine
sehr bedeutende Menge von Holzbauten mit weicher Be-
dachung zählt und darum dem Gesetze von Anfang an eine
entschiedene Abneigung entgegenbrachte. Die Zahl der Asse-
kurranznummern mit Schindelbedachung beträgt im Bezirk
Obertoggenburg ca. 3500, im Bezirk Neutoggenburg 2400,
im Alttoggenburg 2100, im Bezirk Untertoggenburg 2400,
zusammen also 10,400 oder nahezu die Hälfte der im ganzen
Kanton befindlichen ca. 22,000 Bauten mit weicher Bedachung.

Der erste Windmotor in der Schweiz nach dem neuen
amerikanischen System, von dem wir jüngst in diesem
Blatte berichteten, wird diesen Monat noch in Eschenbach,
Kanton Luzern, für eine kleine Wasserversorgung montiert.
Wr find auf den Erfolg dieser für die Schweiz neuen

Maschine gespannt. Was für Amerika gut ist, wird bei uns
seinen Zweck auch erfüllen. Wer übrigens Näheres über
diesen Windmotor erfahren will, wende sich an die Agentur
Franz L. Meyer in Luzern.

Naphtaboote. Vorletzte Woche wurden auf dem Zürichsee

Probefahrten mit einem neuen größern Naphtaboote der

Firma Esch er, Wyß A Co. ausgeführt, die ausgezeichnet

gelungen find. Selbst bei dem heftigen Sturm vom vorletzten
Donnerstag, da sich kein anderes Boot auf den See hinaus-
wagte, wurde die Strecke Quaibrücke-Küsnacht in 35 Minuten
zurückgelegt. Das Boot, das von der Zürcher Firma H. C.

Bluntschli à Co. in Singapore bestellt ist, kommt nach

Sumatra. -

Die Aktionäre der Tampfdootgesellschaft Wädensweil
beschlossen, ein neues Salonboot von 31 Meter Länge und
4 Meter Breite zu bestellen, welches mit Frühjahr 189?
in den Dienst zu stellen ist. Das neue Schiff, das im
äußern dem gegenwärtigen Salonboot „Wädensweil" ent-

sprechen wird, soll zum Reservedienst benützt werden. Als-
dann wird der Fahrplan so eingerichtet werden, daß an
Sonntagen beide Schiffe im Betriebe find, und an Wochen-
tagen das eine oder andere Boot zu Extrafahrten benützt
werden kann. Ein Vertragsabschluß mit der Firma Esch er,
Wyß und Cie. in Zürich ist dem Abschlüsse nahe.

Der Gasverbrauch in Zürich für technische und Be-
leuchtungszwecks hat sich derart gesteigert daß die 30,000
Kubikmeter Gas, welche die bestehenden städtischen Gaswerke

täglich erzeugen, nicht Mehr genügen. Es soll nun ein neues
Gaswerk in Schlieren erstellt werden, das schon im Winter
189? in Betrieb sein soll, und für dieses ist die neue Lei-

tnng bestimmt.
Die Firma Escher, Wyß u. Cie. in Zürich vergütet

jedem ihrer Arbeiter 50 Fr. an die Kosten des Besuches
der Sandesausstellung in Genf, unter der Bedingung, daß
dieselben nachher einen kurzen Bericht über ihre Wahr-
nehmungen ausarbeiten.

Literatur.
Die Kommission des Schweizerdorfes der Landes-

ausstellung in Genf gibt bekanntlich ein Prachtwerk über
dieses Dorf heraus. Die drei ersten Lieferungen des-
selben sind erschienen und wir halten es für unsere Pflicht,
die Besucher dieses Kleinodes der Landesausstellung darauf
aufmerksam zu machen. Der vom Schriftsteller Mayor
begonnene Text wird von Baud-Bovy, dem Verfasser des

Festspiels, fortgesetzt. Die trefflichen Illustrationen find
geschmackvoll im Text zerstreut, und das ganze bildet eine
schöne Erinnerung an das Schweizerdorf, die auf keinem

Familientische fehlen sollte, um so mehr als der Subskriptions-
preis von Fr. 25 für acht respektable Lieferungen vielen
Börsen zugänglich ist. Wie wir vernehmen, sind für die
noch zu erscheinenden Nummern zahlreiche Aufsätze und
Illustrationen über die schweizer. Haus- und Dorfindustrie
vorgesehen; das Lehrreiche wird also mit dem Schönen
verbunden.

Portland-Cement. Fabrikanten, Gewerbetreibende aller
Art besonders Baubeflissene, Maurer, überhaupt alle, welche

Portland-Cement verarbeiten lassen und solche Arbeiten sach-

gemäß ausgeführt haben wollen, seien auf die soeben ver-
öffentlichte Broschüre „Portland-Cement, seine Eigenschaften
und Verwendungsweise" hingewiesen. Auf Grund praktischer
Erfahrungen bietet der Verfasser, Dr. L. Göllinelli, in kurzer
und leichtfaßlicher Weise das zu wissen Notwendige und
Nutzbringende über diesen Gegenstand, fo daß die Broschüre
allen Interessenten zur Anschaffung nur empföhlen werden

kann, zumal der Preis von 50 Pfg. dafür ein äußerst
niedriger ist. Zu beziehen ist das Heftchen von der „Kera-
mischen Rundschau", Verlag der Dietz'schen Hofbuchhandlung
in Koburg.
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